
Dienstleistungspreise Wärmeabrechnung
Gültig ab 12. Januar 2024

Technische Erstaufnahme einmalige Grunddatenerfassung Einheit netto brutto

Grunddatenerfassung, je Gerät €/einmalig 2,00 2,38

Funktechnische Inbetriebnahme,  je Liegenschaft €/einmalig 15,00 17,85

Gerätemiete inklusive Montage Einheit netto brutto

Wärmezähler vollelektronisch (Funk/LoRaWAN) inklusive Montage und Eichaustausch

Kompaktwärmezähler , je Gerät €/jährlich 48,50 57,72

Wärmengenzähler Wasseraufbereitung (Nenndurchfluss 6,0), je Gerät €/jährlich 81,50 96,99

Wasserzähler vollelektronisch (Funk/LoRaWAN) inklusive Montage und Eichaustausch 

Kaltwasserzähler-Messkapsel (Unterputz) oder Verschraubung (Aufputz) bis 1,5 QN, je Gerät €/jährlich 15,50 18,45

Warmwasserzähler-Messkapsel (Unterputz) oder Verschraubung (Aufputz) bis 1,5 QN, je Gerät €/jährlich 15,50 18,45

Heizkostenverteiler (Funk)

je Gerät €/jährlich 7,00 8,33

Ablesung und Abrechnung Einheit netto brutto

Kaltwasserzähler Funk/LoRaWAN (je Gerät) €/jährlich 5,50 6,55

Warmwasserzähler Funk/LoRaWAN (je Gerät) €/jährlich 5,50 6,55

Wärmemengenzähler Funk/LoRaWAN (je Gerät) €/jährlich 10,50 12,50

Heizkostenverteiler Funk (je Gerät) €/jährlich 3,50 4,17

Einzelabrechnung Nutzer (jährlich) €/jährlich 3,50 4,17

Regelleistung Abrechnung inklusive jährliche Ablesung Einheit netto brutto

Grundpreis, je Liegenschaft €/jährlich 54,00 64,26

Sonderleistungen Einheit netto brutto

Schätzung, je Nutzeinheit €/einmalig 6,00 7,14

Schätzung, je Gerät €/einmalig 3,50 4,17

Nutzerwechsel Bearbeitung, je ausziehender Mieter €/einmalig 15,00 17,85

Nutzergruppen Kostentrennung, je Nutzergruppe €/einmalig 42,00 49,98

Stammdatenänderung, je Abrechnungseinheit €/einmalig 12,00 14,28

Stammdatenänderung, je Nutzer/Nutzeinheit €/einmalig 3,50 4,17

Datensammlung, Datenübertragung (nur bei Funkausstattung) €/einmalig 6,00 7,14

Einzelbenachrichtigung, je Nutzer €/einmalig 3,50 4,17

Neuerstellung von Abrechnungen, je Liegenschaft €/einmalig 18,00 21,42

Neuerstellung von Abrechnungen, je Nutzer €/einmalig 6,50 7,74

Fahrtkosten pauschal €/einmalig 22,00 26,18

Berichtigungen (auf Grund eines Fehlers des Auftraggebers) 
(Korrekturaufschlag zuzüglich reguläre Abrechnungsgebühren zuzüglich Fahrtkosten)

€/einmalig nach Aufwand

Technischer Defekt/Reparatur bei Selbstverschulden
(Korrekturaufschlag zuzüglich reguläre Abrechnungsgebühren zuzüglich Fahrtkosten)

€/einmalig nach Aufwand

Die angegebenen Bruttopreise be inhalten die gesetzlich festgelegte Umsatzsteuer. 

Umlagefähig nach §7 Abs.2 HKVO
§ 7 Abs. 2 HeizkV regelt abschließend, welche Kosten des Betriebs der zentralen Heizungsanlage nach Maßgabe von § 7 Abs. 1 HeizkV 
umlagefähig sind.

Informationspflicht nach §4 Abs. 2 HKVO  
1. Der Gebäudeeigentümer hat den anteiligen Verbrauch der Nutzer an Wärme und Warmwasser zu erfassen. 
2. Er hat dazu die Räume mit Ausstattungen zur Verbrauchserfassung zu versehen; die Nutzer haben dies zu dulden.
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Hauptgeschäftsstelle  
Liethstraße 32 – 36 
Mo. bis Do. 8.00 – 17.00 Uhr
Fr. 8.00 – 13.00 Uhr
Telefon 02304  203-0
www.stadtwerke-schwerte.de

Kundenzentrum 
Bahnhofstraße 1
Mo. bis Do. 8.30 – 17.00 Uhr 
Fr. 8.30 – 14.00 Uhr
Telefon 02304 203-222
info@stadtwerke-schwerte.de

Sitz der Gesellschaft
Stadtwerke Schwerte GmbH
Liethstraße 32 – 36 | 58239 Schwerte
 
Vors. des Aufsichtsrates: Dimitrios Axourgos
Geschäftsführer: Dipl.-Volksw. Sebastian Kirchmann

Bankverbindung  
Sparkasse Dortmund 
IBAN DE45 4405 0199 0841 0002 77
BIC DORTDE33XXX

Registergericht
Amtsgericht Hagen
Abteilung B 4526
USt.-IdNr. DE124793789

Gläubiger-Identifikationsnummer DE39ZZZ00000170278

Unternehmen der Stadtwerke Schwerte Gruppe
Elementmedia, Stadtentwässerung Schwerte, Stadtbad Schwerte


